
Preisblatt Netznutzung Stromnetz
Stadtwerke OELSNITZ/V. GmbH

Stand: 01.01.2026
gültig ab: 01.01.2026

I. Entgelte für Zählpunkte mit Leistungsmessung

Die veröffentlichten Netzentgelte ab dem 01.01.2026 stehen unter dem Vorbehalt, dass von der Bundesnetzagentur keine Festlegungen erlassen oder sonstige Entscheidungen getroffen werden,
die eine weitere Anpassung unserer Netzentgelte für das Jahr 2026 erfordern.

Zusatzeinrichtung TK-Komponente für alle Spannungsebnenen 147,40

1)

Bei RLM-Entnahmestellen erfolgt grundsätzlich eine tägliche Messwertbereitstellung.
Im Entgelt enthalten ist die Bereitstellung der Messeinrichtung, die Erfassung der Messdaten auf Basis ¼ h-Werte, die Fernübertragung, Aufbereitung und Plausibilisierung der
Messdaten sowie die monatliche Datenbereitstellung.

Alle Entgelte verstehen sich zzgl. Konzessionsabgabe und der gesetzlichen Umlagen sowie der jeweilig geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer.

Zähler der Niedersp. (NS) und Umsp. (USp. MS/NS) 488,40

NS-Wandlersatz 17,80

Zähler der Mittelspannung (MS) 500,60

MS-Wandlersatz 172,80

3. Entgelte für Messstellenbetrieb incl. Messung 1)

Art der Messeinrichtung

Messstellen-
betrieb + Messung

€ / a

Umspannung Mittel- / Niederspannung (USp. MS/NS) 19,37 2,66
Niederspannungsnetz (NS) 15,65 3,84

Mittelspannungsnetz (MS) 27,81 0,35

0,35

2. Monatsleistungspreissystem bei zeitlich begrenzter hoher Leistungsaufnahme

Entnahmen aus
Leistungspreis Arbeitspreis

€ / (kW u. Monat) ct / kWh

Umspannung Mittel- / Niederspannung (USp. MS/NS) 10,49 6,89 116,19 2,66

Niederspannungsnetz (NS) 15,07 7,00 93,91 3,84

1. Netzentgelte Jahresbenutzungsdauer Jahresbenutzungsdauer
 < 2.500 h/a ≥ 2500 h/a

Entnahmen aus
Leistungspreis Arbeitspreis Leistungspreis Arbeitspreis

€ / (kW · a) ct / kWh € / (kW · a) ct / kWh

Mittelspannungsnetz (MS) 8,87 6,67 166,83
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Preisblatt Netznutzung Stromnetz
Stadtwerke OELSNITZ/V. GmbH

Stand: 01.01.2026
gültig ab: 01.01.2026

Die veröffentlichten Netzentgelte ab dem 01.01.2026 stehen unter dem Vorbehalt, dass von der Bundesnetzagentur keine Festlegungen erlassen oder sonstige Entscheidungen getroffen werden,
die eine weitere Anpassung unserer Netzentgelte für das Jahr 2026 erfordern.

II. Entgelte für Zählpunkte ohne Leistungsmessung

16,30

1) Drehstrom/ Wechselstrom, ohne Wandler, ohne TK-Komponente
Bei SLP-Entnahmestellen erfolgt grundsätzlich eine Messung jährlich.
Im Entgelt enthalten ist die Bereitstellung der Messeinrichtung, die Erfassung und Aufbereitung der Zähldaten, die Datenbereitstellung sowie die Abrechnung der Netznutzung.
Alle Entgelte verstehen sich zzgl. Konzessionsabgabe und der gesetzlichen Umlagen sowie der jeweilig geltenden Umsatzsteuer.
Die Entgelte für den Messstellenbetrieb moderner Messeinrichtungen (mME) und intelligenter Messsysteme (iMSys) gemäß Messstellenbetriebsgesetz sind in einem eigenen Preisblatt
des grundzuständigen Messstellenbetreibers ausgewiesen.

17,80

17,80
17,80
17,80

Prepaymentzähler 66,60
Telekommunikationskomponente Funk-Modem / Festnetz-Modem 147,40

12,70
Pauschalanlage
NS-Stromwandler 17,80

1-Tarif-2-Richtungszähler1)

2-Tarif-2-Richtungszähler1)

kME EDL21 Zähler1)

Tarifschaltung

Eintarifzähler 1)

Elektromobilität 1,70

   Straßenbeleuchtungsanlagen Grundpreis-/ Arbeitspreis
ct / kWh

öffentliche Straßenbeleuchtung 6,18

Modul 1 Niederspannung (NS) 103,90  --
Modul 2 Niederspannung (NS)  -- 1,96

Modul 3 (nur in Verbindung mit Modul 1 wählbar) ST Arbeitspreis
ct/kWh

HT Arbeitspreis
ct/kWh

NT Arbeitspreis
ct/kWh

2. Entgelte für Messstellenbetrieb incl. Messung

Wärmepumpen - Kommunaler Verbrauch 1,53
Unterbrechnungszeiten für Wärmepumpen 10:30 - 12:30 Uhr

Elektromobilität - Unterbrechbare Versorgungseinrichtungen § 14a EnWG

Lademodell für Elektrospeicherheizungen 22:00 - 06:00 Uhr

Wärmepumpen - Unterbrechbare Versorgungseinrichtungen § 14a EnWG:
Wärmepumpen für Haushalt und Sonstiger Bedarf 1,70

Elektrospeicherheizungen - Unterbrechbare Versorgungseinrichtungen § 14a EnWG:
Elektrospeicherheizungen für Haushalt und Sonstiger Bedarf 1,70
Elektrospeicherheizungen - Kommunaler Verbrauch 1,53

Standardlastprofilkunden/ Kunden ohne Leistungsmessung der Niederspannung (NS)
Haushalt und Sonstiger Bedarf 84,00 4,89
Kommunaler Verbrauch 75,60 4,40

1. Netzentgelte

Entnahmen durch
Grundpreis Arbeitspreis

€ / a ct / kWh

Steuerbare Verbrauchseinrichungen nach § 14a EnWG

Modul 1 & 2 Ebene Pauschaler Rabatt €/a Arbeitspreis
ct/kWh

€ / a

1,96

Fenster NT
Niedriglasttarif

01:00 - 04:00

Art der Messeinrichtung

Messstellen-
betrieb + Messung

Arbeitspreis Ebene Niederspannung 4,89 5,90

Modul 3 Fenster ST Fenster HT
Zeitfenster Ebene Niederspannung Standardtarif Hochtarif

1. bis 4. Quartal: 01.01.2026 - 31.12.2026 alle restlichen Zeiten 11:00 - 13:00
17:30 - 19:30

4-Quadranten-Zähler MS inkl. Wandler und Tarifschaltung 673,40

17,80
Zweitarifzähler 1)

Mehrtarifzähler1) 17,80
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Preisblatt Netznutzung Stromnetz
Stadtwerke OELSNITZ/V. GmbH

Stand: 01.01.2026
gültig ab: 01.01.2026

Die veröffentlichten Netzentgelte ab dem 01.01.2026 stehen unter dem Vorbehalt, dass von der Bundesnetzagentur keine Festlegungen erlassen oder sonstige Entscheidungen getroffen werden,
die eine weitere Anpassung unserer Netzentgelte für das Jahr 2026 erfordern.

III. Sonstige Entgelte

LVG A'    die jeweils ersten 1.000.000 kWh
LVG B'    über 1.000.000 kWh
LVG C'    über 1.000.000 kWh

Die in den sonstigen Entgelten angegebenen gesetzlichen Umlagen gelten vorbehaltlich des Inkrafttretens der entsprechenden gesetzlichen Regelungen und
soweit diese nicht durch die Bundesnetzagentur oder durch rechtskräftige gerichtliche Entscheidungen geändert werden.

Letztverbrauchergruppe A' (LVG A'):
Umlage für den Jahresverbrauch einer Abnahmestelle bis 1.000.000 kWh.

Letztverbrauchergruppe B' (LVG B'):
Umlage für den Jahresverbrauch einer Abnahmestelle, der 1.000.000 kWh übersteigt.

Letztverbrauchergruppe C' (LVG C'):
Umlage für den Jahresverbrauch einer Abnahmestelle, der 1.000.000 kWh übersteigt, bei
Letztverbrauchern des produzierenden Gewerbes und Schienenbahnen, deren Stromkosten im vorangegangenen Kalenderjahr 4% des Umsatzes übersteigen.

Abrechnungen, Angaben oder Nachweise der Letztverbrauchergruppe C' sind von einem Wirtschaftsprüfer, einer Wirtschaftsprüfergesellschaft, einem vereidigten
Buchprüfer oder einer Buchprüfungsgesellschaft zu prüfen und bis zum 31.03. des auf die Begünstigung folgenden Jahres dem Netzbetreiber nachzuweisen.

1) Letztverbraucher, die die "besondere Ausgleichsregelung" gemäß §§ 30 ff EnFG in Anspruch nehmen, zahlen eine reduzierte KWK-/ Offshore-Umlage,
die durch den zuständigen Übertragungsnetzbetreiber abgerechnet werden.

Darüber hinaus gelten bei der Abrechung der Umlagen die Sonderregelungen nach EnFG.

2)Stromlieferungen aus dem Niederspannungsnetz gelten konzessionsabgabenrechtlich als Lieferungen an Tarifkunden, es sei denn, die gemessene Leistung
überschreitet in mindestens zwei Monaten des Abrechnungsjahres 30 kW und der Jahresverbrauch beträgt mehr als 30.000 kWh (§ 2 Abs. 7 KAV).

Alle Entgelte verstehen sich zzgl. der jeweilig geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer.

3) auf Sperrungen, Inkasso und Mahngebühren wird keine Umsatzsteuer erhoben

5. Sonderleistungen € / Vorgang
Trennung vom Netz (Sperrung3)) bzw. Wiederanschluss (Entsperrung) 69,50

ct / kWh
verbrauchsunabhängig1) Strombezug 0,9410

Strombezug 1,5590
Strombezug 0,0500

6. Entgelte für Mehr- oder Mindermengenausgleich ct / kWh

Entgelt für Mehr- bzw. Mindermengen entspr. §13 (3)
StromNZV

Inkasso3) 39,90
zusätzliche wöchentliche Datenbereitstellung (bei Lastgangmessung) 15,92
zusätzliche monatliche Datenbereitstellung (bei Lastgangmessung) 31,84

Mahngebühr je Mahnung3) 3,00
Sonderablesung auf Kunden-/ Lieferantenwunsch 35,60

Strombezug 0,0250

4. Offshore-Netzumlage nach § 17f EnWG

3. Aufschlag für besondere Netznutzung / Umlage § 19 Abs. 2 (StomNEV) ct / kWh

EntnahmenTarifkunden gemäß KAV §2 Abs. 2 Nr. 1a 0,6100

2. KWK-Umlage (KWKG) ct / kWh
verbrauchsunabhängig1) Strombezug 0,4460

1. Konzessionsabgabe gemäß Konzessionsabgabenverordnung (KAV) ct / kWh
Entnahmen Sondervertragskunden gemäß KAV §2 Abs. 3 Nr. 1 0,1100
EntnahmenTarifkunden gemäß KAV §2 Abs. 2 Nr. 1b2) 1,3200

erfolglose Unterbrechung3) (€/Auftrag) 39,90
Stornierung eines Auftrages zur Unterbrechung der Anschlussnutzung bis zum Vortag der Sperrung 15,00
Stornierung eines Auftrages zur Unterbrechung der Anschlussnutzung am Tag der Sperrung 15,00
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Preisblatt für die Netznutzung Strom der Stadtwerke Olbernhau GmbH
gültig ab 01.01.2026

Die Netzentgelte für 2026 wurden unter Berücksichtigung eines Zuschusses zur anteiligen Finanzierung der Übertragungsnetzkosten

ermittelt. Dieser Zuschuss in Höhe von 6,5 Milliarden Euro wurde von der Bundesregierung beschlossen und wird aus dem Klima- und 

Transformationsfonds (KTF) finanziert sowie gesetzlich im neuen § 24c EnWG verankert.

I. Entgelte für Entnahmen mit Leistungsmessung

1. Netzentgelte 
1)

Leistungspreis Arbeitspreis Leistungspreis Arbeitspreis

EUR/kW/Jahr Cent/kWh EUR/kW/Jahr Cent/kWh

Mittelspannung (MS) 
*)

21,47 6,67 156,24 1,28

Umspannung (MS/NS) 24,94 7,26 146,45 2,39

Niederspannung (NS) 25,49 7,97 145,02 3,19

für steuerbare Verbrauchseinrichtungen nach § 14a EnWG 

Modul 1 (NS)

2. Monatsleistungspreissystem gemäß § 19 Abs. 1 StromNEV 
1)

Leistungspreis Arbeitspreis

EUR/kW/Monat Cent/kWh

Mittelspannung (MS) 
*)

26,04 1,28

Umspannung (MS/NS) 24,41 2,39

Niederspannung (NS) 24,17 3,19

3. Jahresleistungspreissystem - Netzreservekapazität 
1)

0 - 200 h/a >200 - 400 h/a >400 - 600 h/a

EUR/kW/Jahr EUR/kW/Jahr EUR/kW/Jahr

Mittelspannung (MS) 
*)

67,09 80,51 93,93

Umspannung (MS/NS) 88,95 106,74 124,53

Niederspannung (NS) 106,12 127,34 148,56

*)
 Bei der Entnahme aus der Mittelspannnung mit niederspannungsseitiger Messung wird ein individueller Mengen-/Leistungszuschlag erhoben.

4. Tarifschaltzeiten für Abnahmestellen mit Leistungsmessung Tarif

HT

NT

HT

NT

Sonntag und Feiertag (als Feiertage gelten die des Bundeslandes Sachsen) NT

5. Entgelte für Messstellenbetrieb je Zählpunkt mit Leistungsmessung 
1) 2)

Zähler Wandlersatz

EUR/Jahr EUR/Jahr

Mittelspannungszähler 343,50 328,50

Niederspannungszähler sowie Zähler der Umspannung MS/NS 343,50 28,50

Mittelspannungszähler - kombinierte Einspeisung und Entnahme 343,50 328,50

Niederspannungszähler - kombinierte Einspeisung und Entnahme 343,50 28,50

Zusatzeinrichtung Telekommunikationskomponente (z.B. Funk-Modem) 66,30 --

II. Entgelte für Entnahmen ohne Leistungsmessung 
4) 5)

1. Netzentgelte

Netto Brutto Netto Brutto

Standardlastprofilkunden/ Kunden ohne Leistungsmessung der Niederspannung (NS) 74,80 89,01 7,50 8,93

Wärmespeicheranlage - Standardlastprofilkunden der Niederspannung ohne Tagnachladung (NT) 10,95 13,03 2,20 2,62

Wärmespeicheranlage - Standardlastprofilkunden der Niederspannung mit Tagnachladung (HT) -- -- 2,20 2,62

unterbrechbare Versorgungseinrichtungen (Wärmepumpen, Elektromobilität) 
6)

10,95 13,03 2,20 2,62

Straßenbeleuchtung 
5)

-- -- 7,16 8,52

für steuerbare Verbrauchseinrichtungen nach § 14a EnWG 
 7)

Netto Brutto Netto Brutto

Modul 1 (NS) 123,48 146,94 -- --

Modul 2 (NS) -- -- 3,00 3,57

Netto Brutto Netto Brutto

13,75 16,36 -- --

-- -- 3,00 3,57

Netto Brutto Netto Brutto

7,50 8,93 74,80 89,01

2. Lademodell für Wärmespeicheranlagen Tarif

Wärmespeicheranlage ohne Tagnachladung (8 + 0) NT

NT

HT

3. Unterbrechungszeiten für Wärmepumpen

folgende Unterbrechungszeiträume kommen für Wärmepumpen zur Anwendung

(gültig für Inbetriebnahme vor dem 01.01.2024)

4. Entgelte für Messstellenbetrieb je Zählpunkt ohne Leistungsmessung 
 2)

Netto Brutto

Tarifzähler 12,90 15,35

Schaltgerät 13,45 16,01

Maximumzähler 26,35 31,36

NS-Stromwandler 28,50 33,92

Zusatzeinrichtung Telekommunikationskomponente (z.B. Funk-Modem) 66,30 78,90

Zeitraum

22:00 - 06:00 Uhr

14:00 - 16:00 Uhr

Wärmespeicheranlage mit Tagnachladung (8 + 2)

ST Arbeitspreis Cent/kWh Grundpreis EUR/Jahr

für alle anderen Zeiten im Modul 3 gilt der reguläre Arbeitspreis (Quartal I bis Quartal IV)

Mo.-So. 11:00 - 12:00 Uhr und 17:30 - 18:30 Uhr

Mo.-So. 23:00 - 04:00 Uhr

Zeitraum

Montag bis Freitag

Samstag

Pauschaler Rabatt EUR/Jahr Arbeitspreis Cent/kWh

NT Arbeitspreis Cent/kWh HT Arbeitspreis Cent/kWh 

Modul 3 (NS)

06:00 - 13:00 Uhr

13:00 - 06:00 Uhr

00:00 - 24:00 Uhr

Grundpreis EUR/Jahr Arbeitspreis Cent/kWh

Jahresbenutzungsdauer

< 2.500 h/a > 2.500 h/a

06:00 - 22:00 Uhr

22:00 - 06:00 Uhr

Pauschaler Rabatt EUR/Jahr

123,48

22:00 - 06:00 Uhr

Zeitraum

 08:00 -  9:00 Uhr

 11:00 - 12:15 Uhr

 17:15 - 18:30 Uhr

EUR/Jahr
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Preisblatt für die Netznutzung Strom der Stadtwerke Olbernhau GmbH
gültig ab 01.01.2026

Die Netzentgelte für 2026 wurden unter Berücksichtigung eines Zuschusses zur anteiligen Finanzierung der Übertragungsnetzkosten

ermittelt. Dieser Zuschuss in Höhe von 6,5 Milliarden Euro wurde von der Bundesregierung beschlossen und wird aus dem Klima- und 

Transformationsfonds (KTF) finanziert sowie gesetzlich im neuen § 24c EnWG verankert.

III. Sonstige Entgelte
 4)

1. Konzessionsabgabe gemäß Konzessionsvertrag auf Basis der Verordnung über Konzessionsabgaben

    für Strom und Gas (KAV) Netto Brutto

Entnahmen Tarifkunden gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 1b KAV 1,32 1,57

Entnahmen Tarifkunden gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 1a KAV 0,61 0,73

Entnahmen Sondervertragskunden gemäß KAV 0,11 0,13

2. Umlage nach Kraft-Wärme-Kopplung gemäß § 10 EnFG

Netto Brutto

für den nichtprivilegierten Letztverbrauch 0,446 0,530

3. Aufschlag für besondere Netznutzung

Netto Brutto

für die jeweils ersten 1.000.000 kWh/Jahr 1,559 1,860

 > 1.000.000 kWh/Jahr 0,050 0,060

 > 1.000.000 kWh/Jahr für energieintensive Netznutzer 0,025 0,030

4. Offshore- Netzumlage gemäß § 10 EnFG

Netto Brutto

für den nichtprivilegierten Letztverbrauch 0,941 1,120

5. Sonderleistungen

Netto Brutto

Mahnung bei Zahlungsverzug 2,80 2,80

Rücklastschrift zzgl. Bankgebühren 2,80 2,80

Außendienstbesuch und Direktinkasso 45,00 45,00

Zusätzliche Anfahrt, Sperrversuch 
3)

45,00 53,55

Sperrung 
3)

,
 
Unterbrechung, Wiederherstellung (Entsperrung) - je Vorgang 77,70 92,46

zusätzliche Ablesung der Verrechnungsdaten vor Ort auf Kunden- bzw. Lieferantenwunsch 45,00 53,55

6. Mehr- und Mindermengenausgleich

Entgelt für Mehr- bzw. Mindermengen 
1)

1)
 Die Entgelte verstehen sich zuzüglich der zum Leistungszeitpunkt jeweils geltenden Umsatzsteuer (derzeit 19%).

2)
 Das Entgelt für Messstellenbetrieb umfasst auch die Messdienstleistung. Die Entgelte für den Messstellenbetrieb moderner Messeinrichtungen (mME) und 

   intelligenter Messsysteme (iMS) gemäß Messstellenbetriebsgesetz sind in einem eigenen Preisblatt des grundzuständigen Messstellenbetreibers ausgewiesen.

3)
 Die Preise für Sperrung und Sperrversuch unterliegen für Verbraucher nicht der Umsatzsteuer.

4)
 Die Bruttoentgelte verstehen sich inklusive der zum Leistungszeitpunkt jeweils geltenden Umsatzsteuer (derzeit 19%).

5)
 Auf die Netzentgelte wird ein Nachlass für kommunale Abnahmestellen in Niederspannung lt. § 3 Konzessionsabgabenverordnung gewährt.

Sollte die Erlösobergrenze innerhalb des Jahres 2026 aufgrund behördlicher und/oder gerichtlicher Entscheidungen neu festgelegt bzw. angepasst werden oder eine 

unterjährige Anpassung der Netzentgelte aufgrund rechtlicher oder regulatorischer Vorgaben erforderlich sein, werden die Netzentgelte - soweit dies rechtlich zulässig ist

 - ebenfalls neu bestimmt. Dies kann dazu führen, dass Netzentgelte für vorangegangene Zeiträume - gegebenenfalls nach Beendigung der Netznutzung für die 

jeweiligen Entnahmestellen - nachgefordert werden müssen. Die Modalitäten der Nachzahlungen, die jeweils mit dem für den jeweiligen Zeitraum maßgeblichen 

Basiszinssatz gem. § 247 BGB verzinst werden, werden rechtzeitig bekannt gegeben.

6) 
Die Übergangsvorschrift für Bestandsanlagen nach § 14a EnWG a.F. lt. Beschlusskammer 6 BK6-22-300 Ziffer 10.1. gilt für diejenigen Anlagen, die bereits vor dem

   01.01.2024 an das Netz angeschlossen wurden und in Betrieb gegangen sind und die bereits im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Festlegung die Gewährung eines

   reduzierten Netzentgeltes nach § 14a EnWG a.F. von Seiten des Netzbetreibers in Anspruch genommen haben. Diese Anlagen zeichnet aus, dass sie technisch

   grundsätzlich in der Lage sind, durch den Netzbetreiber – bislang basierend auf regelmäßigen Schaltplänen – angesteuert zu werden. Für diese Verbrauchseinrich-

   tungen wird das Fortgelten dieser individuellen Vereinbarung bis längstens 31.12.2028 zugestanden. 

7)
 Mit Modul 1 erhalten Kunden mit einer steuerbaren Verbrauchseinrichtung (Einbau ab 01.01.2024) nach § 14 a EnWG eine pauschale Netzentgeltreduzierung.

    Alternativ entscheiden Sie sich mit Modul 2 für die Gewährung einer vom Verbrauch abhängigen Entlastung auf den Arbeitspreis durch die Reduzierung der Netz- 

    entgelte ohne Leistungsmessung auf 40% je verbrauchter kWh. Hierfür ist ein separater Zähler notwendig.

    Im Rahmen des Modul 1 kann der Kunde zusätzlich mit Modul 3 ein zeitvariables Netzentgelt wählen.

entsprechend § 13 Abs. 3 StromNZV

Cent/kWh

EUR/Vorgang

Cent/kWh

Cent/kWh

Cent/kWh
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Netzentgelte Strom Stadtwerke Schkeuditz GmbH
Entgelte gültig ab 01.01.2026

Entgelte für die Netznutzung von Entnahmestellen mit Leistungsmessung  - Jahresleistungspreissystem -

Leistungspreis

€/kWa

Arbeitspreis

ct/kWh

Leistungspreis

€/kWa

Arbeitspreis

ct/kWh

Mittelspannung (MS) 8,00 5,66 138,24 0,45

Umspannung MS/NS 8,96 6,19 109,84 2,16

Niederspannung (NS) 13,05 6,65 102,11 3,09

Entgelte für die Netznutzung von Entnahmestellen ohne Leistungsmessung

Ebene
Grundpreis 

€/a

Arbeitspreis 

ct/kWh

Entnahme ohne Leistungsmessung Niederspannung (NS) 84,00 5,03

Mittelspannung (MS) 0,00 0,00

Umspannung MS/NS 0,00 0,00

Niederspannung (NS) 0,00 2,28

Mittelspannung (MS) 0,00 0,00

Umspannung MS/NS 0,00 0,00

Niederspannung (NS) 0,00 2,28

Unterbrechbare Versorgungseinrichtungen § 14a EnWG: 
Elektromobilität

Niederspannung (NS) 0,00 2,28

Steuerbare Verbrauchseinrichungen nach § 14.a EnWG

Modul 1 & 2 Ebene Pauschaler Rabatt €/a
Arbeitspreis 

ct/kWh

Modul 1 Niederspannung (NS) 104,88  --

Modul 2 Niederspannung (NS)  -- 2,01

Modul 3 (nur in Verbindung mit Modul 1 wählbar)
NT Arbeitspreis 

ct/kWh

ST Arbeitspreis 

ct/kWh

HT Arbeitspreis 

ct/kWh

Arbeitspreis Ebene Niederspannung 2,01 5,03 6,84

Zeitfenster Ebene Niederspannung Niedriglasttarif Standardtarif Hochtarif

Quartal 1 - 4: 01.01. - 31.12. 01:00 - 05:00 alle restlichen Zeiten 17:00 - 19:00

Entgelte für die Netznutzung - Netzreserve bei Ausfall der Eigenerzeugung

0 bis ≤ 200 h/a

€/kWa

> 200 bis ≤ 400 h/a

€/kWa

> 400 bis ≤ 600 h/a

€/kWa

Mittelspannung (MS) 44,42 53,30 62,18

Umspannung MS/NS 74,76 89,72 104,67

Niederspannung (NS) 93,20 111,84 130,48

Sonderformen der Netznutzung gemäß § 19 Abs. 1 StromNEV (Monatsleistungspreise)

Netz- oder Umspannebene
Leistungspreis 

€/kW/Monat

Arbeitspreis 

ct/kWh

Mittelspannung (MS) 23,04 0,45

Umspannung MS/NS 18,31 2,16

Niederspannung (NS) 17,02 3,09

Unterbrechbare Versorgungseinrichtungen § 14a EnWG: 
Elektro-Wärmepumpen

Unterbrechbare Versorgungseinrichtungen § 14a EnWG: 
Speicherheizung

Netz- oder Umspannebene

Jahresbenutzungsdauer

< 2.500 h/a ≥ 2.500 h/a

Netz- oder Umspannebene

Inanspruchnahme

1 von 2



 Entgelte für Messstellenbetrieb

Entgelte für Messstellenbetrieb je Zählpunkt mit Leistungsmessung
Messstellenbetrieb

€/a

Mittelspannungszähler sowie Zähler der Umspannung HS/MS 320,80

Wandlersatz (MSP, US HS/MS) 412,30

Niederspannungszähler sowie Zähler der Umspannung MS/NS 311,40

Wandlersatz (NS, US MS/NS) 28,60

 Alle Spannungsebenen (HS / MS / NS) :

 - kundenseitige Telekommunikationseinrichtung 51,10

Entgelte für Messstellenbetrieb je Zählpunkt ohne 

Leistungsmessung    (Preise je Turnusablesung)

Messstellenbetrieb

€/a

Eintarifzähler ohne Wandler 10,20

Zweitarifzähler ohne Wandler 27,20

Wandlersatz 28,60

Rundsteuergerät/Tarifschaltung 19,00

ct/kWh

0,446 
1)

ct/kWh

1,559 
1)

0,050 
1)

0,025 
1)

0,000 
1)

ct/kWh

0,941 
1)

2) sofern Unternehmen des Produzierenden Gewerbes gem. § 9 Abs. 7 Satz 3 KWKG

ct/kWh

1,32

0,61

0,11

Konzessionsabgabe

Belieferung von Tarifkunden in Gemeinden bis 25.000 Einwohner 3)

Belieferung von Tarifkunden Schwachlasttarif

Belieferung von Sondervertragskunden

1)  Preise gemäß der Informationsplattform der deutschen Übertragungsnetzbetreiber (www.netztransparenz.de).

Sämtliche Entgelte verstehen sich zuzüglich der zum Leistungszeitpunkt jeweils geltenden Umsatzsteuer.

Letztverbrauchergruppe nach § 21 EnFG 2)

Offshore-Netzumlage gemäß § 17f EnWG

für nicht priviligierte Letztverbräuche

Eine Privilegierung bei der Offshore-Netzumlage erfolgt für bestimmte Abnahmestellen entsprechend der Regelungen nach 
§§ 27 und 27a bis 27c KWKG.

3) Stromlieferungen aus dem Niederspannungsnetz gelten konzessionsabgabenrechtlich als Lieferungen an Tarifkunden, es sei denn, die gemessene Leistung überschreitet in

mindestens zwei Monaten des Abrechnungsjahres 30 kW und der Jahresverbrauch beträgt mehr als 30.000 kWh (§ 2 Abs. 7 KAV).

für privilegierte Letztverbäuche gilt die begrenzte KWKG-Umlage gemäß § 27 KWKG 2017 

Umlage gemäß § 19 Abs. 2 StromNEV

Letztverbrauchergruppe A: für die ersten 1.000.000kWh

Umlage nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsnetz

für nicht privilegierte Letztverbräuche

Letztverbrauchergruppe C: oberhalb 1.000.000kWh 2)

Das Entgelt für Messstellenbetrieb umfasst auch die Messdienstleistung.
Die Entgelte für den Messstellenbetrieb moderner Messeinrichtungen (mME) und intelligenter Messsysteme (iMSys) gemäß Messstellenbetriebsgesetz sind in 
einem eigenen Preisblatt des grundzuständigen Messstellenbetreibers ausgewiesen.

Letztverbrauchergruppe B: oberhalb 1.000.000kWh
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I. Entgelte für Entnahmen mit Leistungsmessung 
1.  Jahresleistungspreissystem für Entnahmen mit Leistungsmessung 1 2 

 Entnahme aus 
Jahresbenutzungsdauer < 2.500 h/a Jahresbenutzungsdauer ≥ 2.500.h/a) 
Leistungspreis 

€/kWa 
Arbeitspreis 

Ct/kWh 
Leistungspreis 

€/kWa 
Arbeitspreis 

Ct/kWh 

 Mittelspannungsnetz (MS) 18,67 9,81 262,81 0,04 

 Umspannung Mittel- /Niederspannung (USp. MS/NS) 25,54 9,87 245,17 1,09 

 Niederspannungsnetz (NS) 30,80 10,17 194,04 3,64 
 Bei Mittelspannungskunden mit niederspannungsseitiger Messung wird ein Mengenzuschlag in Höhe der individuellen Umspannverluste 

erhoben. 

2. Monatsleistungspreissystem für Entnahmen mit Leistungsmessung gemäß § 19 Abs. 1 StromNEV 1 2 

 Entnahme aus 
Monatsleistungspreis  

€/kW u. Monat 
Arbeitspreis 

Ct/kWh 
 Mittelspannungsnetz (MS) 43,80 0,04 

 Umspannung Mittel- /Niederspannung (USp. MS/NS) 40,86 1,09 

 Niederspannungsnetz (NS) 32,34 3,64 

3. Tarifschaltzeiten für Abnahmestellen mit Leistungsmessung 
  Zeitraum Tarif 

 Montag – Freitag 06:00 – 22:00 Uhr 
22.00 – 06:00 Uhr 

HT 
NT 

 Samstag 06:00 – 13:00 Uhr 
13:00 – 06:00 Uhr 

HT 
NT 

 Sonntag und Feiertag 00:00 – 24:00 Uhr NT 

4. Entgelte für Messstellenbetrieb je Zählpunkt mit Leistungsmessung (incl. Messung) 2 

  Messstellenbetrieb 
€/a 

 Mittelspannungszähler sowie Zähler der Umspannung HS/MS 328,41  
 Niederspannungszähler sowie Zähler der Umspannung MS/NS 328,41  
 Telekommunikationskomponente / GSM-Modem 59,04  
 Wandlersatz/MS 293,77  
 Wandlersatz/NS 44,90  
 Abschlag, wenn anstelle täglicher nur monatliche Datenbereitstellung 20,00  
 Die Entgelte für Messstellenbetrieb moderner Messeinrichtungen und intelligent Messsysteme gemäß Messstellenbetriebsgesetz sind in 

einem separaten Preisblatt des grundzuständigen Messstellenbetreibers ausgewiesen. 
 

                                                                 

1 Zzgl. Abgaben und gesetzliche Zuschläge (KWK-Umlage, Konzessionsabgabe, Umlage gemäß § 19 (2) StromNEV sowie Offshore-Umlage 
2 Zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer von derzeit 19 % 
 



 

Preisblatt Netznutzung Strom  Seite 2 von 3

 

II. Entgelte für Entnahmen ohne Leistungsmessung 
1. Entnahmen ohne Leistungsmessung 1 

  
Grundpreis  
€/a netto 

Grundpreis  
€/a brutto 

Arbeitspreis 
ct/kWh netto 

Arbeitspreis 
ct/kWh brutto 

 Kleinkunden ohne Leistungsmessung NS 70,00 83,30 9,97 11,86 
 Speicherheizung ohne Tagnachladung NT 3,10 3,69 
 Speicherheizung mit Tagnachladung HT 3,10 3,69 
 unterbrechbare Verbrauchseinrichtungen (Wärmepumpe) 3,10 3,69 
 unterbrechbare Verbrauchseinrichtungen(Elektromobilität) 3,10 3,69 
 Straßenbeleuchtung 8,37  9,96  
 Der vertraglich vereinbarte Gemeinderabatt für kommunale Abnahmestellen wird über eine separate Abrechnung gewährt. 
2.  Lademodell für Elektro-Speicherheizungen 
  Zeitraum Tarif 
 Nachtladung (8 + 0) 22:00 – 06:00 Uhr NT 

 Tagnachladung (8 + 2) 
14:00 – 16:00 Uhr HT 
22:00 – 06:00 Uhr NT 

3.  Unterbrechungszeiten für Wärmepumpen 
  Zeitraum 
 Folgende Unterbrechungszeiträume kommen für Wärme-

pumpen zur Anwendung  
(gültig während der Winterzeit von Montag bis Freitag) 

07:30 – 09:00 Uhr 
11:00 – 12:00 Uhr 
17:45 – 18:45 Uhr 

4. Steuerbare Verbrauchseinrichtungen nach § 14a EnWG2 

  
Pauschaler Rabatt  

€/a netto 
Pauschaler Rabatt  

€/a brutto 
Arbeitspreis 

ct/kWh netto 
Arbeitspreis 

ct/kWh brutto 
 Modul 1 Niederspannung (NS) 142,00 168,98 - - 
 Modul 2 Niederspannung (NS) - - 3,99 4,75 
 Modul 3 Niederspannung (NS)3 

(nur in Kombination mit Modul 1) 
HT Arbeitspreis  
ct/kWh netto 

HT Arbeitspreis  
ct/kWh brutto 

NT Arbeitspreis  
ct/kWh netto 

HT Arbeitspreis  
ct/kWh brutto 

 Quartal 1 (01.01.-31.03.) 17:00 – 20:00 Uhr 12,01 14,29 - - 
 Quartal 1 (01.01.-31.03.) 01:00 – 04:00 Uhr - - 3,99 4,75 
 Quartal 4 (01.10.-31.12.) 17:00 – 20:00 Uhr 12,01 14,29 - - 
 Quartal 4 (01.10.-31.12.) 01:00 – 04:00 Uhr - - 3,99 4,75 
 für alle anderen Zeiten gilt der reguläre Arbeits-

preis (ST) 
9,97 11,86 9,97 11,86 

5.  Entgelte für Messstellenbetrieb je Zählpunkt ohne Leistungsmessung (incl. Messung) 

  
Messstellenbetrieb €/a 

netto brutto 
 Eintarifzähler 9,07 10,79 
 Zweitarifzähler 22,04 26,23 
 2-Richtungszähler 27,06 32,20 
 Prepaymentzähler 97,79 116,37 
 elektronischer Zähler nach § 21 EnWG 58,43 69,53 
 Wandler 44,90 53,43 
 Schaltgerät 15,02 17,87 

 

                                                                 

1 Zzgl. Abgaben und gesetzliche Zuschläge (KWK-Umlage, Konzessionsabgabe, Umlage gemäß § 19 (2) StromNEV sowie Offshore-Umlage) 
2 Die Entgelte für steuerbare Verbrauchseinrichtungen sind entsprechend der Festlegung BK8-22/010-A der Beschlusskammer 8 der Bundesnetz-
agentur anzuwenden. Die Module 1 und 2 können von Betreibern steuerbarer Verbrauchseinrichtungen gewählt werden. Erfolgt bei Anlagen mit 
Inbetriebnahme ab dem 01.01.2024 keine Auswahl, ist Modul 1 anzuwenden. Bei Anwendung des Abrechnungsmoduls 1 wird das Gesamtentgelt 
nicht unter 0 €/a reduziert. Das Abrechnungsmodul 2 ist nur bei separater Messung der steuerbaren Verbrauchseinrichtung wählbar. Für steuer-
bare Verbrauchseinrichtungen mit registrierender Leistungsmessung steht ausschließlich das Abrechnungsmodul 1 zur Verfügung. 
3 Das Abrechnungsmodul 3 ist ausschließlich als Ergänzung zu Modul 1 wählbar. Es ist nur für Anlagen mit intelligenten Messsystemen und nicht 
für Anlagen mit registrierender Leistungsmessung anwendbar. 
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III. Sonstige Entgelte 
1.  Konzessionsabgabe gemäß Konzessionsabgabenverordnung (KAV) 
  ct/kWh netto ct/kWh brutto 
 während der Hochtarifzeit HT 1,32 1,57 
 während der Niedertarifzeit NT 0,61 0,73 
 für leistungsgemessene Abnahmestellen mit einer Abnahme >30.000 kWh/a und 2x >30 kW/a 0,11 0,13 
2.  Umlagen nach § 19 StromNEV 
  ct/kWh netto ct/kWh brutto 
 für die jeweils ersten 1.000.000 kWh/a je Abnahmestelle 1,559 1,855 
 Letztverbraucher mit > 1 Mio kWh/a für Mengen > 1 Mio kWh/a 0,050 0,060 
 Letztverbraucher mit > 1 Mio kWh/a für Mengen > 1 Mio kWh/a  

bei Stromkosten > 4% des Umsatzes1 0,025 0,030 

3.  Umlagen nach § 10 EnFG2 
  ct/kWh netto ct/kWh brutto 
 KWK-Umlage 0,446 0,531 
 Offshore-Umlage 0,941 1,120 
4.  Sonderleistungen 
  €/Vorgang netto €/Vorgang brutto 
 Unterbrechung der Anschlussnutzung in der regulären Arbeitszeit 44,00 44,00 
 Kontrolle gesperrte Zähler 30,00 30,00 
 Wiederherstellung der Anschlussnutzung in der regulären Arbeitszeit 44,00 52,36 
 Wiederherstellung der Anschlussnutzung außerhalb der regulären Arbeitszeit 52,80 62,83 
 Erfolglose Unterbrechung 30,00 30,00 
 Stornierung eines Auftrags zur Unterbrechung der Anschlussnutzung 9,40 11,19 
 Abrechnung von Einspeiseanlagen 11,75 13,98 
 Befundprüfung von Zählgeräten3 150,00 178,50 

 

                                                                 

1 Gemäß dem Beschluss BK6-13-042 wird die Berechnung von Blindmehrarbeitsmengen ausgesetzt. Die Aussetzung stellt grundsätzlich keinen 
Verzicht auf die Verrechnung von Entgelten für Blindmehrarbeit bzw. der Verrechnung anderweitiger Kompensationen bei Überschreitung der 
Grenzen für Blindarbeit dar. Die vereinbarten Grenzen für den Bezug von Blindenergie im Netzanschlussvertrag sind unverändert jederzeit ein-
zuhalten. 
2 Letztverbraucher, die die „besondere Ausgleichsregelung“ gemäß §§ 30 ff. EnFG in Anspruch nehmen, zahlen eine reduzierte KWK-/Offshore-
Umlage, die durch den zuständigen Übertragungsnetzbetreiber abgerechnet wird. 
3 Die Preise verstehen sich zuzüglich der Prüfgebühren und Kosten für den Prüfschein durch die Prüfstelle gemäß Mess- und Eichgebührenver-
ordnung - MessEGebV in der jeweils gültigen Fassung. 



P r e i s b l a t t   N e t z
 gültig ab 01.01.2026

I . Entgelte für Entnahmen mit Leistungsmessung

Leistungspreis Arbeitspreis Leistungspreis Arbeitspreis

€/kW und Jahr Cent/kWh €/kW und Jahr Cent/kWh

Mittelspannungsnetz 29,79 6,15 161,60 0,88

Mittelspannungsnetz mit Messung in Niederspannung  **
)

29,79 6,15 161,60 0,88

Mittelspannungsnetz mit Messung in Niederspannung (kommunal)  **
)

26,81 5,54 145,44 0,79

Umspannung Mittelspannung/ Niederspannung 31,54 8,03 192,62 1,59

Niederspannungsnetz 41,44 9,39 202,70 2,94

Niederspannungsnetz (kommunal) 37,30 8,45 182,43 2,65

Mittelspannungsnetz

Mittelspannungsnetz mit Messung in Niederspannung **
)

Umspannung Mittelspannung/ Niederspannung

Niederspannungsnetz

3. Jahresleistungspreissystem - Netzreservekapazität 
*2)

Reservekapazität (Reserveinanspruchnahme)

0 - 200 h/a 201 - 400 h/a 401 - 600 h/a

€/kW und Jahr €/kW und Jahr €/kW und Jahr

Mittelspannungsnetz 59,67 71,61 83,54

Mittelspannungsnetz mit Messung in Niederspannung  **
)

59,67 71,61 83,54

Umspannung Mittelspannung/ Niederspannung 82,98 99,57 116,17

Niederspannungsnetz 115,06 138,07 161,09

Montag - Freitag HT

NT

Samstag NT

HT

NT

Sonntag und Feiertag NT

Mittelspannungszähler ohne Wandler

Niederspannungszähler ohne Wandler

Wandler in Mittelspannung

Wandler in Niederspannung

Telekommunikationskomponente, Modem

Im Leistungsumfang Messstellenbetrieb enthalten ist eine werktägliche Bereitstellung der Messdaten.

Entnahme in

06:00 - 22:00 Uhr

22:00 - 06:00 Uhr

00:00 - 06:00 Uhr

06:00 - 13:00 Uhr

13:00 - 24:00 Uhr

00:00 - 24:00 Uhr

5. Verrechnungsentgelt
*2)

Messung

**
)
 Bei Mittelspannungskunden mit niederspannungsseitiger Messung wird ein individueller 

Mengenzuschlag erhoben

4. Tarifschaltzeiten für leistungsgemessene Abnahmestellen

Messstellenbetrieb

Entnahme aus

1. Netzentgelte 
*1), *2) Jahresbenutzungsdauer Jahresbenutzungsdauer

< 2.500 h/a >= 2.500 h/a

2. Monatsleistungspreissystem bei zeitlich begrenzter hoher Leistungsaufnahme

gemäß § 19(1) NEV 
*1), *2)

Entnahme aus
Leistungspreis Arbeitspreis

€/kW und Monat Cent/kWh

33,78

26,93 0,88

26,93 0,88

32,10 1,59

2,94

inclusive Messung

€/Jahr

282,29

277,29

78,00

280,30

25,92
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II. Entgelte für Entnahmen ohne Leistungsmessung

Grundpreis Arbeitspreis

€/Jahr Cent/kWh

Standardlastprofilkunden im Niederspannungsnetz 105,00 8,06

Kommunale Standardlastprofilkunden im Niederspannungsnetz 94,50 7,25

Ebene Pauschaler Rabatt Arbeitspreis

€/Jahr Cent/kWh

Modul 1 Niederspannung (NS) 127,68 -

Modul 2 (nur wählbar mit separatem Zähler) Niederspannung (NS) - 3,22

NT Arbeitspreis ST Arbeitspreis HT Arbeistpreis

Cent/kWh Cent/kWh Cent/kWh

Arbeitspreis Ebene Niederspannung 3,22 8,05 10,05

Zeitfenster Ebene Niederspannung Niedriglasttarif Standardtarif Hochtarif

Quartal 1 - 4: 01.01. - 31.12. 01:00-03:00 alle restlichen Zeiten 17:00-19:00

Arbeitspreis

Cent/kWh

Wärmespeicher - Standardlastprofilkunden im Niederspannungsnetz - Nachtladung (NT) 4,62

Wärmespeicher - Kommunale Standardlastprofilkunden im Niederspannungsnetz - Nachtladung (NT) 4,15

Wärmespeicher - Standardlastprofilkunden im Niederspannungsnetz - Tagnachladung (HT) 4,62

Wärmespeicher - Kommunale Standardlastprofilkunden im Niederspannungsnetz - Tagnachladung (HT) 4,15

Lademodell für Wärmespeicher

(8 + 0) Nachtladung NT

HT

NT

Arbeitspreis

Cent/kWh

Wärmepumpen - Standardlastprofilkunden im Niederspannungsnetz 2,91

Wärmepumpen - Kommunale Standardlastprofilkunden im Niederspannungsnetz 2,62

Elektromobilität 3,07

folgende Unterbrechungszeiträume

kommen für Wärmepumpen und Ladestationen für Elektrofahrzeuge zur Anwendung

Eintarifzähler

Zweitarifzähler

Zweirichtungszähler

Paymentzähler

Zusatzgeräte

Stromwandler

Tarifschaltgerät

Telekommunikationskomponente, Modem

Im Leistungsumfang enthalten sind eine jährliche turnusmäßige Messung sowie ein ganzjähriger Messstellenbetrieb.

€/Jahr

22:00 - 06:00 Uhr

1. Netzentgelte 
*1), *2)

Entnahme durch

Entnahme durch

Steuerbare Verbrauchseinrichtungen nach § 14.a EnWG

78,00

59,49

25,92

14,81

2. Verrechnungsentgelt
*2)

Art der Messeinrichtung

9,57

21,25

23,98

Messstellenbetrieb

(8 + 2) Tagnachladung
14:00 - 16:00 Uhr

22:00 - 06:00 Uhr

Entnahme durch

inclusive Messung

11:30 - 12:30 Uhr

17:45 - 19:15 Uhr

Modul 1 & 2

Unterbrechungszeiträume für Wärmpumpen / Elektromobilität

Modul 3 (nur in Verbindung mit Modul 1 wählbar)

Modul 3

Voraussetzung für Modul 3 ist der Betrieb eines intelligenten Messsystems (iMSys)

Fenster NT Fenster ST Fenster HG
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III. Sonstige Entgelte

1. Konzessionsabgabe gemäß Konzessionsabgabeverordnung (KAV) 
*2) Cent/kWh

Entnahmen Tarifkunden gemäß KAV § 2 Abs. 1b (HT) 1,3200

Entnahmen Tarifkunden gemäß KAV § 2 Abs. 1 lit. 1a (NT) 0,6100

Entnahmen Sondervertragskunden gemäß KAV 0,1100

2. Umlage nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz 
*2) *3) *8) Cent/kWh

0,4460

für privilegierte Letztverbräuche gilt die begrenzte KWK-Umlage gemäß § 27 KWKG 2017

3. Umlage nach § 19 Abs. 2 StromNEV 
*2) *3) *6) Cent/kWh

1,5590

0,0500

0,0250

4. Offshore-Netzumlage nach § 17 f EnWG-Novelle
 *2) *3)

 
*8) Cent/kWh

0,9410

5. Umlage für abschaltbare Lasten nach § 18 AbLaV 
*2) *3) *7) Cent/kWh

alle Entnahmen entfällt

6. Blindarbeit 
*2) Cent/kVarh

0,0000

7. Sonderleistungen

€

Mahnung 3,50

Nachinkasso/Sperrversuch 35,00

Sonderablesung auf Wunsch
 *2)

35,00

Sonderabrechnung auf Wunsch
 *2)

15,00

Sperrung 50,00

Wiederanschluss 
*2)

50,00

Gebühren für Einwohnermeldeamt 20,00

Abrechnung von Einspeiseanlagen mit Leistungsmessung 
*2)

214,20 €/a

Abrechnung von Einspeiseanlagen ohne Leistungsmessung 
*2)

15,00

8. Mehr- und Mindermengenausgleich €/MWh

entsprechend

§ 13 (3) 

StromNZV

Wir weisen darauf hin, dass die Übertragungsnetzbetreiber gemäß § 24c Abs. 5 EnWG berechtigt sind, ihre Netzentgelte im Kalenderjahr 2026 unterjährig 

anzupassen, sofern die im Gesetz vorgesehene Zahlung des Zuschusses zur anteiligen Deckung der Übertragungsnetzkosten durch die Bundesregierung 

ausbleibt. Sollte es zu einer solchen Netzentgeltanpassung durch die Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) kommen, werden auch unsere Netzentgelte 

entsprechend angepasst, soweit keine anderslautenden gesetzlichen oder regulierungsbehördlichen Vorgaben entgegenstehen.

*7) Nach einer novellierten Verordnung vom 01. Oktober 2016 bildet der § 18 AbLaV weiterhin die Grundlage zur Erhebung einer Umlage durch die Übertragungsnetzbetreiber.

*8) Letztverbraucher, die die "besondere Ausgleichsreglung" gemäß §§3, ff EnFG in Anspruch nehmen, zahlen eine reduzierte KWK-Umlage, die durch den zuständigen Übertragungsnetzbetreiber 

abgerechnet wird. Darüber hinaus gelten bei de rAbrechnung der Umlagen die Sonderregelungen nach EnFG.

Entgelt für Mehr- bzw. Mindermengen

*6) gemäß der Änderung der StromNEV erfolgt eine Abrechnungskorrektur ab 2014 gemäß dem Verfahren der deutschen Übertragungsnetzbetreiber. Informationen zur Rückabwicklung finden Sie unter 

www.netztransparenz.de

Letztverbrauchergruppe B': oberhalb 1.000.000 kWh

*5) Letztverbraucher, die dem produzierenden Gewerbe, dem schienengebunden Verkehr oder der Eisenbahninfrastruktur zuzuordnen sind und deren Stromkosten im vergangen Kalenderjahr 4 % des 

Umsatzes überstiegen haben und dies durch ein Testat eines Wirtschaftsprüfers oder vereidigten Buchprüfers jährlich bis zum 31.03. des der Lieferung folgenden Kalenderjahres nachgewiesen wird.

Letztverbrauchergruppe A': für die ersten 1.000.000 kWh je Abnahmestelle

*1) Zzgl. Abgaben und gesetzliche Zuschläge (KWK und Konzessionsabgabe, Umlage gemäß § 19 (2) StromNEV, Abschaltumlage sowie Offshore-Umlage)

*2) Zzgl. der gesetzlich geltenden Umsatzsteuer

*3) es gilt jeweils der von den Übertragungsnetzbetreibern bundeseinheitlich ermittelte Satz

*4) elektronischer Zähler nach § 21 EnWG

Letztverbrauchergruppe C'
*5)

: oberhalb 1.000.000 kWh

Bezug Blindarbeit ≥ 40 % der Wirkarbeit bei Leistungsmessung

alle Entnahmen

für nicht privilegierten Letzverbräuche (verbrauchsunabhängig)
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